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An wen kann ich 
mich wenden?
Wir sind für Sie da.

Bei der Polizei gibt es eigens ausgebildete „Präventions-
beamte“, die speziell für Jugendgewaltprävention 
geschult wurden. Von unseren Experten erhalten Sie 
Informationen zu verschiedenen Themen:

Y   Eigentumsprävention

Y   Suchtprävention

Y   Gewalt in der Familie

Y   Sexualprävention

Y   Jugend- und Gewaltprävention

Die Spezialisten der Kriminalprävention 
stehen ihnen gerne mit unabhängiger und 
kompetenter Beratung zur Verfügung.

Wenden Sie sich für weitere Tipps an ihr 
nächste Polizeidienststelle oder an die 
Polizei-Servicenummer 059133



Was kann ich tun,
um Straftaten zu 
verhindern?
Konfliktpotentiale rechtzeitig erkennen.

Durch einen gerechten und fairen Umgang miteinander 
wird die Basis für eine gewaltfreie Kindheit geschaffen.

Y  ��Durch gute Beobachtung und Begleitung junger  
Menschen in Konfliktsituationen kann Gewalt von 
Grund auf vermieden werden.

Y  ��Wenn du Opfer bist, schweige nicht. Wir müssen 
Jugendlichen bei der Verarbeitung von erlebten oder 
beobachteten Gewaltszenen Hilfe anbieten.

Y  ��Die Jugend als soziale Gemeinschaft braucht klare  
Regeln und Normen. Denn nur wer weiß, was erlaubt 
und was verboten ist, kann ein entsprechendes  
Rechtsempfinden entwickeln.

Y  ��Eine wesentliche Voraussetzung um Gewalt zu 
vermeiden ist, dass wir uns für Gespräche mit den 
Kindern und Jugendlichen Zeit nehmen. Dabei sind 
Verhörsituationen zu vermeiden und dafür eher 
Gespräche am Rande einer gemeinsamen Tätigkeit  
zu empfehlen.

Ab wann ist man
kriminell?
Gewalt hat viele Gesichter.

Sie kann körperlich sein, verbal oder stumm. Sie kann  
sich gegen Menschen, gegen Tiere oder gegen Sachwerte 
richten. Fast alle Kinder und Jugendliche verstoßen 
irgendwann einmal gegen Regeln oder überschreiten 
Gesetze. Wichtig ist, dass sie dabei nicht aus Unwissenheit 
oder Leichtsinn mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Y  �Jugendliche können bereits ab dem 14. Lebensjahr  
für Delikte strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 
werden.

Y  �Ab diesem Zeitpunkt sind Jugendliche durch ihr 
rechtswidriges Verhalten auch schadenersatzpflichtig.

Y  �Ein Delikt begeht nicht nur, wer bewusst gegen ein 
Gesetz verstößt, sondern auch wer fahrlässig handelt.

Y  �Auch vermeintliche „Kavaliersdelikte“ wie Vandalismus 
können erhebliche Strafen oder Schadenersatzforde-
rungen nach sich ziehen. Und damit eine unbeschwerte 
Zukunft in Frage stellen.

Wer kann helfen?
Das Schicksal unserer Jugend geht uns alle an.

Um der Gewalt unter Jugendlichen entgegenzuwirken, 
müssen Eltern, Lehrer, Wirtschaft, Gemeinden und Vereine 
zusammenhelfen. Jeder kann einen Beitrag leisten, um
bereits im Vorfeld Gewalt zu vermeiden.

Bleib sauber!


